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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Auch 2015 wird es zu einigen Jubiläen kommen, die sowohl hinsichtlich Organisation,
aber auch bezüglich historische Deutung ihre Schatten ins 2014 warfen (Schlacht am
Morgarten 1315, Eroberung des Aargaus 1415, Schlacht bei Marignano 1515, Wiener
Kongress 1815 oder Ende des Zweiten Weltkrieges 1945). Die Festivitäten für die
Jubiläen werden bisher samt und sonders von Privaten oder den Kantonen geplant und
getragen. Der Bundesrat hielt sich bisher auffällig zurück. In ihren Antworten auf
entsprechende Interpellationen, die sich nach dem Einsatz des Bundes erkundigten,
erklärte die Regierung, dass sich die Eidgenossenschaft bei Erinnerungsfeiern für
historische Ereignisse bisher immer eher zurückhaltend gezeigt habe. Der Bund könne
aber eine koordinative Tätigkeit übernehmen und unterstütze die geplanten
Ausstellungen des Landesmuseums. Seitens des Bundes seien bisher lediglich drei
Jubiläen aktiv durchgeführt worden: 1891 (600 Jahre Eidgenossenschaft), 1941 (650
Jahre Eidgenossenschaft) und 1991 (700 Jahre Eidgenossenschaft). Hingegen hatte die
Regierung noch 2013 eine Motion Markwalder (fdp, BE) zur Annahme empfohlen, die
den Bund aufforderte, den vierzigsten Jahrestag der Ratifikation der Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) gebührend zu feiern. In seiner
positiven Antwort bot der Bundesrat seine Beteiligung an verschiedenen Aktivitäten an,
bei denen die Bedeutung der EMRK bewusst gemacht werden soll, an denen aber auch
kritische Auseinandersetzungen mit der Konvention möglich sein sollen. Im Rat war die
Annahme allerdings von Schwander (svp, SZ) bekämpft worden. In eine ähnliche Kerbe
hieb das noch nicht behandelte Postulat Müller-Altermatt (cvp, SO), das einen Bericht
verlangt, mit dem die wichtigsten Ereignisse beschrieben werden sollen, die
verantwortlich sind für die Erlangung der bürgerlichen Freiheiten in der Schweiz. Für
die Willensnation Schweiz sei es zentral zu wissen, welche Grundwerte und Ereignisse
diese ausmachten. Der Bericht solle dann Grundlage bilden für Gedenkfeiern,
Kampagnen oder Schriftlichkeiten, mit denen die Kenntnisse über die Erringung der
bürgerlichen Freiheiten vertieft und die Willensnation Schweiz gestärkt werde.
Unterschiedliche Geschichtsbilder und entsprechend unterschiedliche Betonungen der
verschiedenen Jubiläen lassen sich auf der Links-Rechts-Achse verorten. Während die
rechts-konservative Seite die alten Schlachten (Morgarten, Marignano) als wegweisende
Wurzeln der heutigen Schweiz ehren will, sieht die Linke hier eher zu dekonstruierende
Mythen. Gemäss der Linken seien die Wurzeln der Schweiz vielmehr in modernen
Ereignissen zu verorten, wie etwa der Gründung des Bundesstaates 1848 oder der sich
2015 zum 70sten Mal jährenden Befreiung Europas. Bei ihrer Delegiertenversammlung
im Juni in Winterthur begann die SP ein Jubiläum für das Oltener Aktionskomitee und
den Landesstreik von 1918 zu planen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.06.2014
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Der Totalrevision des Datenschutzgesetzes und der Änderung weiterer Erlasse zum
Datenschutz nahm sich in der Herbstsession 2019 der Nationalrat als Erstrat an. Das ein
Jahr zuvor verabschiedete und am 1. März 2019 in Kraft getretene Schengen-
Datenschutzgesetz, das aus Gründen der zeitlichen Dringlichkeit zunächst nur die
Schengen-relevanten Anpassungen umsetzte, wird mit der Annahme des
totalrevidierten Gesetzes wieder ausser Kraft treten. Mit der Totalrevision sollen über
die Schengen-Anforderungen hinausgehend einerseits die Schwächen des heutigen
Datenschutzrechts, das noch aus einer Zeit vor dem Internet stammt, behoben und
andererseits die Entwicklungen auf EU- und Europarats-Ebene aufgenommen werden.
Besonders bedeutsam für die Schweiz ist hierbei, von der EU weiterhin als Drittstaat
mit angemessenem Datenschutzniveau anerkannt zu werden. Ansonsten, so wurde
befürchtet, wäre die Schweizer Wirtschaft mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen
konfrontiert, da Schweizer Unternehmen nicht mehr so einfach Daten mit Firmen in der
EU austauschen könnten. Bis im Mai 2020 wird die EU die Äquivalenz des Schweizer
Datenschutzes beurteilen, was eine gewisse Dringlichkeit für die Revision gebietet.
Wie schwierig dieses Unterfangen werden würde, hatte sich schon in der
vorberatenden SPK-NR abgezeichnet: Nur mit Stichentscheid des Präsidenten Kurt Fluri

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2019
KARIN FRICK
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(fdp, SO) hatte sich die Kommission im August 2019 durchgerungen, die Vorlage nach
mehr als einem Jahr Arbeit überhaupt vors Ratsplenum zu bringen. Die wichtigsten
Anpassungen der Kommission am bundesrätlichen Entwurf waren die neu
einzuführende Direktwahl des EDÖB durch die Bundesversammlung, die Einführung
eines Rechts auf Datenportabilität, die Anpassung der Definition der besonders
schützenswerten Personendaten sowie der Verzicht auf eine besondere Regelung für
den Umgang mit Daten verstorbener Personen und auf eine ausdrücklich erforderliche
Einwilligung zum Profiling. Im Rahmen ihrer Beratungen hatte die SPK-NR zudem sechs
Motionen zur Vervollständigung der Datenschutzbestimmungen in weiteren Gesetzen
eingereicht.
Kurz vor der Debatte im Nationalrat hatte das Bundesamt für Justiz überdies eine Liste
dazu veröffentlicht, welche problematischen Differenzen es zwischen dem
Kommissionsvorschlag und den Anforderungen der EU sehe. Auch EDÖB Adrian
Lobsiger hatte in der Presse bezweifelt, dass das von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagene Gesetz mit dem verlangten Niveau der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mithalten könne; beim Entwurf des Bundesrates
hätte er indes keine Probleme gesehen.
Während der strittige Vorschlag der Kommissionsmehrheit für die SVP bereits zu weit
ging, bemängelten SP, Grüne und GLP, er sei zu lasch. Wirtschaftsverbände drängten
unterdessen auf eine möglichst rasche, EU-konforme Lösung. So wurde im Vorfeld der
nationalrätlichen Debatte von den Mitte- und Linksparteien noch fieberhaft nach
Kompromissen gesucht, um den drohenden Absturz der Revision zu verhindern.

In der Eintretensdebatte in der grossen Kammer wurde von allen Seiten – ausser von
der SVP-Fraktion – betont, wie wichtig und notwendig das vorliegende Revisionsprojekt
sei, sowohl um den Datenschutz dem Internetzeitalter anzupassen als auch um den
Datenschutz auf ein der EU gleichwertiges Niveau zu bringen, auch wenn man in den
Details der Ausgestaltung verschiedene Ansichten vertrat. Die SVP betrieb hingegen
Fundamentalopposition gegen «diesen bürokratischen Unsinn», wie Fraktionsvertreter
Gregor Rutz (svp, ZH) das neue Gesetz nannte, denn es sei insgesamt, vor allem für KMU,
schlechter als das geltende Datenschutzgesetz – ein Argument, das wenig später durch
das Votum von FDP-Vertreter Kurt Fluri (fdp, SO) entkräftet werden sollte, der
berichtete, dass der Gewerbeverband die Stossrichtung der Kommissionsmehrheit
begrüsse und die Rückweisung nicht unterstütze. Mit der DSGVO verkaufe die EU laut
Rutz ihre Bürger für dumm, da sie «kein Mensch» verstehe. «Wir haben langsam genug
davon, jeden Unsinn aus der EU ungesehen zu übernehmen!», ärgerte sich der SVP-
Vertreter und rief das Ratsplenum auf, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen
mit dem Auftrag, sie zu entschlacken und EU-Vorschriften nur dort zu übernehmen, wo
es unumgänglich sei. Auch eine linke Minderheit hatte ursprünglich die Rückweisung,
allerdings an die Kommission, beantragt und diese beauftragen wollen, die
Vereinbarkeit der Vorlage mit dem Übereinkommen SEV 108 des Europarats, die
Äquivalenz mit dem EU-Datenschutzrecht, die Kompatibilität mit den Schengen-
Verträgen und die Nicht-Unterschreitung des heute geltenden Schutzniveaus
sicherzustellen. Um die doch eher dringliche Revision nicht unnötig zu verlangsamen
und um sich einer «produktiven Diskussion» nicht zu verschliessen, zog Cédric
Wermuth (sp, AG) diesen Antrag jedoch «im Sinne eines Vorschussvertrauensbeweises»
zurück und hoffte, das Gesetz während der Beratung noch auf eine den genannten
Forderungen nähere Linie bringen zu können. Der Rückweisungsantrag der SVP-
Minderheit wurde mit 120 zu 66 Stimmen (1 Enthaltung) deutlich verworfen; ausserhalb
der geschlossenen SVP-Fraktion sah niemand eine Rückweisung als den richtigen Weg
an.

Im Laufe der Detailberatung musste der Nationalrat über 45 Minderheits- und mehrere
Einzelanträge befinden, die zu einem beträchtlichen Teil die Unterstützung des
Bundesrates genossen – hauptsächlich immer dort, wo die Kommissionsmehrheit mit
ihrem Vorschlag einen schwächeren Datenschutz wollte als der Bundesrat und somit
das heute geltende Schutzniveau oder die Anforderungen der EU und/oder des
Europarats unterschreiten wollte. So war die Kommissionsmehrheit bestrebt, sowohl
die Daten über gewerkschaftliche Ansichten und Tätigkeiten als auch die Daten über
Massnahmen der sozialen Hilfe aus dem Katalog der besonders schützenswerten Daten,
für deren Bearbeitung besondere Anforderungen gelten, zu streichen. Während eine
bürgerliche Ratsmehrheit die Streichung der Daten über gewerkschaftliche Ansichten
und Tätigkeiten guthiess, schwenkte der Nationalrat bei den Daten über Massnahmen
der sozialen Hilfe – neben Sozialhilfedaten sind davon auch solche über
Sozialversicherungsmassnahmen bei Krankheit oder Unfall, Massnahmen der
Vormundschaftsbehörden oder KESB, die fürsorgerische Unterbringung in
psychiatrischen Kliniken, Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen erfasst – auf
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die Linie des Bundesrates zurück und beliess sie im Katalog. Grünen-Vertreter Balthasar
Glättli (gp, ZH) hatte zuvor mit Nachdruck klargemacht, dass deren Streichung für die
Grünen und die SP ein Grund wäre, dem Gesetz die Zustimmung zu verweigern. Eine
ähnliche Drohung sprach SVP-Fraktionssprecher Gregor Rutz aus, als die Einschränkung
des Geltungsbereichs des DSG auf natürliche Personen zur Debatte stand: Einem
Gesetz, das – anders als bisher – keinen Datenschutz für juristische Personen mehr
vorsehe, werde man «nie im Leben» zustimmen können. Alle anderen Fraktionen
befanden den Schutz für juristische Personen durch andere gesetzliche Bestimmungen
jedoch als ausreichend und so glich der Nationalrat das DSG mit der Streichung des
Schutzes juristischer Personen an die europäischen Regeln an. Bei der Frage der
Anforderungen für das sogenannte Profiling zeichnete sich während der Diskussion ab,
dass man an diesem Tag keine zufriedenstellende Lösung finden würde. Für jegliche
Formen des Profilings, das die Aargauer Zeitung treffend als die «automatisierte
Auswertung von Daten, mit denen bestimmte Merkmale einer Person bewertet werden,
um etwa Vorhersagen über ihr künftiges Verhalten zu treffen» definierte, hatte der
Bundesrat eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person voraussetzen wollen,
wie sie auch zur Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten vorgesehen
war. Da das geltende Recht so eine Regelung für das Erstellen von
Persönlichkeitsprofilen umfasst, würde eine komplette Streichung der ausdrücklichen
Einwilligung zum Profiling, wie es die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte, ein
Rückschritt vom aktuellen Schutzniveau darstellen. In der Diskussion wurde
mehrheitlich anerkannt, dass verschiedene Formen des Profilings unterschieden
werden müssten, da es, wie es Balthasar Glättli erklärte, durchaus einen Unterschied
mache, ob Profiling zur Erstellung von passenden Bücherempfehlungen, zur
Abschätzung des Risikos für eine Versicherung oder zur Vorhersage der politischen
Entscheidungen einer Person gebraucht werde. Der Bundesrat unterstützte folglich
einen Einzelantrag Glättli, der eine ausdrückliche Einwilligung nur für ein Profiling mit
hohem Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person
vorsah. Die Fraktionen der Grünen, SP und GLP unterstützten diesen Antrag ebenfalls,
unterlagen jedoch der bürgerlichen Ratsmehrheit, die beim Vorschlag der
Kommissionsmehrheit ohne besondere Anforderungen für das Profiling blieb. Der
Nachhall der Diskussion war jedoch klar, dass sich der Ständerat noch einmal intensiv
mit dieser Frage auseinandersetzen müsse.
Betreffend die Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten, die Regeln
für die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland, die Rechenschaftspflicht für
datenbearbeitende Unternehmen über die Einhaltung des Datenschutzrechts sowie das
Auskunftsrecht einer Person zu den über sie gesammelten oder bearbeiteten Daten
lehnte die Volkskammer einige von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene
Lockerungen ab und umschiffte somit ein paar der vielen Klippen im Hinblick auf den
Angemessenheitsbeschluss der EU. Die vom Bundesrat eingefügten Regelungen über
Daten von verstorbenen Personen erachtete der Rat jedoch als nicht notwendig und
strich mit bürgerlicher Mehrheit alle entsprechenden Bestimmungen aus dem Gesetz.
Ganz neu und weitgehend unbestritten verankerte der Nationalrat auf Vorschlag seiner
Kommissionsmehrheit ein Recht auf Datenportabilität, das heisst auf Datenherausgabe
und -übertragung, im Gesetz. Wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärte, habe der
Bundesrat mit dieser Neuerung eigentlich noch zuwarten wollen, bis erste Erkenntnisse
aus der konkreten Umsetzung dieses Rechts in der EU vorlägen; nichtsdestotrotz
unterstützte er den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, einen Anspruch jeder Person
auf «die Herausgabe ihrer Personendaten in einem gängigen elektronischen Format
oder sogar deren Übertragung auf einen anderen Verantwortlichen zu verlangen», wie
Keller-Sutter das neue Recht erläuterte.
Zurückgehend auf eine entsprechende parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.409) änderte die grosse Kammer das Wahlverfahren des
EDÖB dahingehend, dass er neu von der Bundesversammlung gewählt und nicht mehr
durch den Bundesrat ernannt und vom Parlament nur bestätigt werden sollte.
Gleichzeitig wurden die Aufsichts- und Untersuchungskompetenzen des EDÖB bei
Datenschutzverstössen gestärkt. Diese Änderung sei von wesentlicher Bedeutung im
Hinblick auf den Angemessenheitsbeschluss der EU, wie Bundesrätin Keller-Sutter
betonte, denn nach bisher geltendem Recht besitze der EDÖB nicht nur weniger
Kompetenzen als die Datenschutzbehörden in Europa, sondern auch als andere
Aufsichtsbehörden des Bundes, zum Beispiel die Finma oder die Weko. Bei den
Strafbestimmungen legte der Nationalrat eine maximale Busse von CHF 250'000 für
Datenschutzverstösse fest. Ein neuer Straftatbestand für die Nichteinhaltung der
Mindestanforderungen an die Datensicherheit im Sinne einer Sorgfaltspflichtverletzung
wurde von der bürgerlichen Ratsmehrheit jedoch nicht goutiert, was laut Bundesrätin
Keller-Sutter für die EU-Angemessenheit problematisch sein könnte. Der letzte grosse
Zankapfel der Vorlage verbarg sich in den Schlussbestimmungen, namentlich in der
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Frage zum Inkrafttreten des Gesetzes. Während die Kommissionsmehrheit das
Inkrafttreten um zwei Jahre nach Annahme des Gesetzes beziehungsweise nach
Verstreichen der Referendumsfrist verzögern wollte, beantragte eine Minderheit
Humbel (cvp, AG), wie üblich den Bundesrat das Inkrafttreten bestimmen zu lassen. Eine
solche Verzögerung sei bereits wegen der Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzes ein Problem und daher nicht im Interesse der Wirtschaft, was das Argument
der Kommissionsmehrheit gewesen war. Auf Empfehlung des Bundesrates und
entgegen der geschlossenen SVP-Fraktion erteilte die grosse Kammer der zweijährigen
Inkrafttretensfrist eine Absage.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das totalrevidierte Datenschutzgesetz
mit 98 zu 68 Stimmen bei 27 Enthaltungen an. In den ablehnenden Stimmen spiegelte
sich vor allem die Opposition der SVP gegen das Gesetz. Demgegenüber hatte sich die
SP-Fraktion mehrheitlich enthalten und damit signalisiert, dass sie noch weitere
Nachbesserungen erwartete. Wirklich zufrieden mit dem Gesetz in vorliegender Form
war wohl niemand; in dieser Hinsicht sprach das Fazit von Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) Bände: «Wir haben jetzt eine Vorlage, die aus Sicht der
Kommission durchaus bearbeitbar ist.» 2

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die personelle Zusammensetzung des Regierungsgremiums war schon lange Zeit nicht
mehr so konstant gewesen wie beim Bundesrat der Ausgabe 2011 bis 2015. Tatsächlich
hatte die letzte Mutation Ende 2011 stattgefunden, als Micheline Calmy-Rey (sp) ihren
Sitz für Alain Berset (sp) geräumt hatte. Ähnlich lange Phasen unveränderter
Zusammensetzung gab es in der Geschichte der Landesregierung nur sehr selten. Im
Schnitt kam es in den letzten rund 50 Jahren alle eineinhalb Jahre zu personellen
Veränderungen. Einiges sprach dafür, dass die Regierung auch nach den
Gesamterneuerungswahlen von 2015 nicht verändert werden würde. Zwar wurde vor
allem seitens der SVP immer wieder der Rücktritt von Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf (bdp) gefordert, weder die BDP-Bundesrätin noch ein anderes
Regierungsmitglied äusserte aber vor den Parlamentswahlen Rücktrittsgedanken. 
Erst zehn Tage nach den eidgenössischen Wahlen, die ein Erstarken von SVP und FDP
und deutliche Verluste für BDP, CVP und GLP brachten, reichte die Bündner
Magistratin ihre Demission ein. Das Wahlresultat sei zwar ein Faktor für ihren Rücktritt,
aber nicht der entscheidende. Sie sei auch nicht amtsmüde, wolle aber zugunsten ihrer
Familie kürzer treten, die wesentlich mehr unter den dauernden Attacken auf ihre
Person gelitten hätte als sie selber. Sie sei ob des Entscheides nicht erleichtert, aber
trotzdem davon überzeugt, mit ihrem Entschluss, welcher bei den
Gesamterneuerungswahlen gereift war, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Auch für die Entwicklung der BDP, die in den Medien stets sehr stark mit ihrem Namen
in Verbindung gebracht werde, sei es besser, wenn sie zurücktrete. 
In den acht Jahren ihrer Amtszeit, die mit der Nicht-Bestätigung von Christoph Blocher
begonnen hatte, stand Eveline Widmer-Schlumpf zuerst drei Jahre dem EJPD und dann
dem EFD vor. Die Regierungszeit der BDP-Bundesrätin war geprägt durch stetige und
harte Attacken seitens der SVP, der sie ursprünglich als Regierungsrätin von
Graubünden vor der Abspaltung der BDP selber angehört hatte. In der Bevölkerung war
die Magistratin allerdings beliebt, wurde sie doch im Januar 2009 zur Schweizerin des
Jahres 2008 gekürt. Damit sei ihre Standhaftigkeit gegenüber der Hetzkampagne der
SVP belohnt worden. Die Volkspartei hatte sie aufgefordert, sofort zurückzutreten oder
die SVP Graubünden werde aus der Partei ausgeschlossen. Auch die deutliche
Bestätigung bei den Bundesratswahlen nach den Parlamentswahlen 2011 zeigte den
Rückhalt, den die Bündnerin auch in grossen Teilen des Parlaments hatte. In den
Medien wurde Widmer-Schlumpf als sehr dossiersicher, tüchtig und fachkompetent
beschrieben. Der Umstand, dass sie nie über eine Hausmacht im Parlament verfügt
habe und sich trotzdem acht Jahre habe halten können, zeige ihre Standhaftigkeit. Die
Rückzugsgefechte beim Bankgeheimnis und die Steuerkonflikte mit den USA bleiben mit
ihrem Namen behaftet. Die NZZ urteilte, dass Widmer-Schlumpf als Finanzministerin
mehr verändert habe, als viele ihrer Vorgänger zusammen. Laut der BZ werde sie als
Frau in die Geschichte eingehen, die das Bankgeheimnis beerdigte. Zudem weise ihre
Bilanz auch Makel auf. Vor allem die Reorganisation des Bundesamtes für Migration
während den ersten Jahren im Justizdepartement sei auf viel Misskredit gestossen. Im
TA wurde die Bundesrätin gelobt, weil sie ohne Ideologie getan habe, was nötig gewesen
sei. Der Abgang erfolge zudem mit Würde; sie leiste damit der Schweiz einen Dienst und
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vermeide schmutzige Spielchen bei den anstehenden Bestätigungswahlen. Auch Le
Temps lobte Eveline Widmer-Schlumpf als Frau mit Nerven aus Stahl, die mit ihrer
Dossiersicherheit unaufgeregt getan habe, was getan werden musste. Weil ihre Basis
immer mehr schwächelte – hingewiesen wurde etwa auch auf die geplatzte
Zusammenarbeit zwischen CVP und BDP – und die Bündnerin auf wechselnde
Koalitionen angewiesen gewesen sei, sei der Rücktritt aber letztlich gar nicht zu
verhindern gewesen. 
Bei der Verabschiedung der Magistratin im Rahmen der Bundesratswahlen Anfang
Dezember würdigte Nationalratspräsidentin Christa Markwalder (fdp, BE) den feinen
Humor von Eveline Widmer-Schlumpf und sprach ihr eine Schlüsselrolle bei der
Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise zu. Dass die Finanzen im Lot geblieben
seien, sei auch ihr Verdienst. Der langanhaltende Applaus und die stehende Ovation
wurde auch von den SVP-Ratsmitgliedern gespendet. Für Unmut sorgte allerdings Neo-
Nationalrat Roger Köppel (svp, ZH), der während der Würdigung an seinem Notebook
arbeitete. In ihrer Abschiedsrede hob die scheidende Magistratin den Mahnfinger und
wies darauf hin, dass der Weg der Schweiz darin bestehe, Minderheiten zu respektieren
und Kompromisse zu suchen. 3

Bundesverwaltung - Personal

Mitte November 2019 schickte die SPK-NR ihren Vorschlag für eine Änderung des
Bundespersonalgesetzes, mit dem die beiden parlamentarischen Initiativen
Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa. Iv. 16.438) und Minder (parteilos, SH; Pa. Iv. 18.428)
zur Regelung der Entlohnung und Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der
Bundesverwaltung umgesetzt werden sollen, in die Vernehmlassung. Das Entgelt der
Kader und Mitglieder der Verwaltungsräte der sieben grösseren Bundesunternehmen
SBB, RUAG, Skyguide, SUVA, SRG, Swisscom und Post soll die Obergrenze von CHF 1 Mio.
pro Jahr nicht übersteigen dürfen, wobei unter Entgelt neben Lohn und Honorar
sämtliche so genannte geldwerten Leistungen (z.B. berufliche Vorsorge) gezählt werden
sollen. In allen anderen bundesnahen Betrieben soll der Bundesrat die Obergrenze für
Entgelte festlegen, was im Bundespersonalgesetz geregelt werden soll. Darüber hinaus
umfasste die Vorlage ein Verbot von Abgangsentschädigungen, wie es von der
parlamentarischen Initiative Minder gefordert worden war. Der Vater der
Abzockerinitiative wollte damit «goldene Fallschirme» für Topkader in der
Bundesverwaltung verhindern. 
Die Vernehmlassung dauerte bis Ende Februar 2020 und die SPK-NR legte Ende August
den Bericht vor. Trotz unterschiedlicher Antworten der insgesamt 49
Stellungnehmenden, entschied sich die Kommission mit 19 zu 5 Stimmen, an ihrem
ursprünglichen Entwurf festzuhalten und ihn an den Nationalrat zu verabschieden.
Damit wurde zwar der Unterstützung von 21 Vernehmlassungsteilnehmenden Rechnung
getragen – darunter 14 Kantone, die GP, die SP und die SVP, die die Vorlage
mehrheitlich begrüsst hatten – die teilweise Kritik, die in den restlichen Antworten
geäussert worden war, wurde damit aber nicht berücksichtigt. So hatten 13
Teilnehmende an der Vernehmlassung vorgeschlagen, die Swisscom von der
Gesetzesänderung auszunehmen, da sie ein börsenkotiertes Unternehmen sei und dem
Aktienrecht unterliege. Kritisiert worden war auch die Höhe der Obergrenze und deren
fixe Summe. Die Unternehmen müssten unterschiedliche Grenzen oder prozentuale
Lösungen festlegen können, war etwa gefordert worden. Mehrheitlich begrüsst worden
war das Verbot von Abgangsentschädigungen für Topkader. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Die Bestimmung der Kommissionszusammensetzung nach eidgenössischen Wahlen ist
ein für die Politikgestaltung in der Legislatur ziemlich entscheidendes, aber in den
Medien selten ausführlich beleuchtetes Ereignis. Die je elf Kommissionen in beiden
Kammern werden mit je 13 (Ständerat) bzw. je 25 (Nationalrat) Parlamentarierinnen und
Parlamentariern besetzt. Wie viele Sitze die Parteien in diesen Kommissionen erhalten,
ist erstens abhängig von den Mandaten. Bei der Verteilung der total 143 Mandate im
Ständerat und der 275 Mandate im Nationalrat kommt es zweitens allerdings zu
Restmandaten, die vom Büro-NR bzw. dem Büro-SR verteilt werden. Wie diese
Verteilung aussieht, kann für die Politik der Kommissionen entscheidend sein. Dies war
für die 50. Legislaturperiode insbesondere auch deshalb der Fall, weil die SVP und die
FDP aufgrund ihrer Wahlgewinne in mehreren Kommissionen zusammen die Mehrheit
haben werden. Ein provisorischer Verteilschlüssel wurde Mitte November vorgelegt.
Welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier Einsitz in welchen Kommissionen
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nehmen, bestimmen dann die Fraktionen selber. Die Kommissionspräsidien werden alle
zwei Jahre neu besetzt. Die Wahl aller Präsidien und aller Kommissionsmitglieder fand
dann am 10. Dezember statt. 
In der Tat waren die SVP und die FDP in sechs (WAK-NR, SPK-NR, KVF-NR, SiK-NR, RK-
NR, FK-NR) der elf Nationalratskommissionen in der Mehrheit und konnten so
politischen Geschäften von Beginn weg ihren Stempel aufdrücken. Insbesondere die
WAK, in der als Schnittstelle Geschäfte aus allen Bereichen behandelt werden, wird als
wichtig erachtet.
Die SVP wird für die nächsten beiden Jahre die KVF-NR, die SPK-NR, die GPK-NR, die
APK-NR und die WBK-NR präsidieren. Die SiK-NR und die SGK-NR werden von der FDP
und die Urek-NR von der CVP geleitet. Die SP wird der WAK-NR, der FK-NR und der RK-
NR vorstehen. Dies war für Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) wichtig, da sie mit
dem zu erwartenden Präsidiumssitz in der WAK auch ihren persönlichen Wahlkampf
befeuert hatte. 
Die Zuteilung der einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu den
Kommissionen sei eine der undankbarsten Aufgaben eines Fraktionschefs, zitierte die
BaZ SP-Sprecher Michael Sorg. Normalerweise müssen neu gewählte
Parlamentsmitglieder warten, bis sie in ihre Wunsch-Kommission einsitzen können.
Dies war nicht der Fall für Roger Köppel (svp, ZH), der in die APK gewählt wurde, und
auch nicht für Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), die auf Anhieb in der
prestigeträchtigen WAK sitzen wird. Auch Neo-Nationalrat Tim Guldimann (sp, ZH)
durfte in seiner Wunschkommission, der APK, Einsitz nehmen. 5

Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 6
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Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.11.2016
MARC BÜHLMANN

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
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beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 8

Aussenpolitik

Gute Dienste

Im September 2013 reichte die SP-Fraktion eine Motion mit dem Titel «Für eine von
Massenvernichtungswaffen freie Zone im Nahen und Mittleren Osten» ein. Diese
verlangte vom Bundesrat, darauf hinzuarbeiten, dass im Nahen und Mittleren Osten
eine von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen freie Zone errichtet
werden kann. Der Bundesrat solle das amerikanisch-russische Abkommen zur
Vernichtung der syrischen Chemiewaffen vom 14. September 2013 zum Anlass nehmen,
den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu stigmatisieren und deren Besitz im
Nahen und Mittleren Osten verifizierbar zu verbieten. Er habe ja bereits in seiner
Antwort auf die Motion Markwalder (fdp, BE; Mo. 08.3359) kernwaffenfreie Zonen
befürwortet und sich für die Errichtung einer solchen im Nahen Osten ausgesprochen. 
Laut Stellungnahme des Bundesrats entspreche das Anliegen der SP einem
traditionellen Schwerpunkt der Schweizer Aussenpolitik, und zwar der Stärkung der
internationalen Sicherheit und Stabilität. Dazu gehöre auch die Unterstützung der
Anstrengungen der UNO, eine Konferenz zur Schaffung einer solchen Zone
vorzubereiten. Der Bundesrat beantragte deshalb die Annahme der Motion. 9
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geld, Währung und Kredit

Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), welche für systemrelevante Banken eine
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent der nichtrisikogewichteten Aktiven
forderte, war in der Herbstsession 2015 Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Die
Beratung erfolgte zusammen mit zwei weiteren Motionen der SP- (Mo. 13.3743) und der
SVP-Fraktion (Mo. 13.3740), welche beide mit den Forderungen nach einem
Trennbankensystem ebenfalls die «Too-big-to-fail»-Problematik tangierten.
Leutenegger-Oberholzer stützte sich auf internationale wissenschaftliche Literatur und
erachtete sowohl die gegenwärtige Eigenkapitalquote von 3.2 Prozent als auch die von
der SVP bevorzugte Quote von 6 Prozent als ungenügend. Obschon die Motionärin
hervorhob, dass sie eine ungewichtete Kapitalquote von 10 Prozent der Aktiven
weiterhin als notwendig und erstrebenswert erachte, zog sie die Motion mit der
Begründung zurück, dass sie durch diesen taktischen Rückzug negative Signale  in
dieser Debatte durch einen ablehnenden Entscheid verhindern wolle. 10

MOTION
DATUM: 24.09.2015
CATALINA SCHMID

Makroprudenzielle Regulierung

In der Herbstsession war die „Too big to fail”-Problematik auch
Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Drei bereits im Jahr 2013 eingereichte
Motionen nahmen sich des Themas an. Ins gleiche Horn wie eine von der SVP-Fraktion
eingereichte Motion stiess auch die SP mit ihren zwei Motionen, die zum einen
ebenfalls ein Trennbankensystem und zum anderen eine Erhöhung der Leverage Ratio
auf 10% (Mo. 13.3744) verlangten. Der Bundesrat hatte sich gegenüber diesen
Vorstössen in seiner Stellungnahme ablehnend gezeigt und sie dem Parlament zur
Ablehnung empfohlen. Er hatte dabei auf die 2011 ergriffenen Massnahmen verwiesen,
die den Banken verschärfte Anforderungen im Bereich Eigenmittel und
Organisationsstruktur auferlegt hatten. Im Zuge dieser Debatte sei auch über die
Einführung eines Trennbankensystems diskutiert, aufgrund mangelnder Zielführung
jedoch nicht umgesetzt worden. Zudem hatte die Regierung dafür plädiert, den im
Frühling 2015 erscheinenden Evaluationsbericht zur „Too big to fail“-Vorlage
abzuwarten und auf ein vorschnelles Vorgehen zu verzichten.
Die Sozialdemokraten erachteten zwar eine ungewichtete Kapitalquote von 10% der
Aktiven weiterhin als langfristig erstrebenswert, insbesondere mit Blick auf den
unterdessen erschienenen Evaluationsbericht, der die bisher getroffenen Massnahmen
als nicht ausreichend taxierte. „Weil ich keine negativen Signale durch einen negativen
Entscheid von heute haben will“ (Leutenegger Oberholzer, (BL)) zog die Sprecherin der
SP-Fraktion die Motion, mit welcher sie eine solche Leverage Ratio gefordert hatte, aus
taktischen Gründen zurück. Somit kam nur noch das ein Trennbankensystem fordernde
Geschäft zur Abstimmung. Eine unheilige Allianz, bestehend aus dem linksgrünen Lager
und der SVP, verhalf diesem Geschäft gegen den Willen der Mitte und des Bundesrats
mit 93 zu 65 Stimmen zum Durchbruch. 11

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Nationalbank

Die sozialdemokratische Fraktion wollte mit ihrem Postulat „Institutionelle Fragen rund
um die Schweizerische Nationalbank“ den Bundesrat beauftragen, die
Rahmenbedingungen der SNB im Kontext globalisierter Finanzmärkte und weltweiter
Interdependenz der Volkswirtschaften in einem Bericht zu untersuchen und allfälligen
Handlungsbedarf aufzuzeigen. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei den Fragen
zukommen, ob die Nationalbank, in der Verfassung explizit als unabhängige Institution
definiert, genügend transparent ist und wie sie ihren Verfassungsauftrag, im
Gesamtinteresse des Landes zu handeln, wahrnimmt. Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf stützte das Vorhaben Leutenegger Oberholzer (sp, BL) und beantragte dem
Parlament, den Vorstoss anzunehmen. Sie sah im zu erarbeitenden Bericht eine gute
Möglichkeit, die nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses zahlreich aufgetretenen
Fragen rund um die Nationalbank zu klären. Der Nationalrat beschloss in der
Sommersession auf Antrag Noser (fdp, ZH), die Diskussion zu vertagen, um dann im
September den Vorstoss gegen den Willen des Bundesrates mit 93 zu 66 Stimmen
abzulehnen. Die Ratsmehrheit folgte der Argumentation Portmann (fdp, ZH), wonach
die Schnelllebigkeit und Komplexität der Finanzmärkte minutenschnelle

POSTULAT
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT
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Entscheidungen seitens der SNB erforderten und erhöhte Transparenzansprüche aus
diesem Grund nicht praktikabel seien. Mit diesem Entscheid setzte sich die bürgerliche
Mehrheit gegen eine Allianz aus SP und Grünen durch. 12

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Noch bevor der Abstimmungskampf zur Änderung der direkten Bundessteuer zur
steuerlichen Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten, über die im Mai
2020 hätte abgestimmt werden sollen, richtig begonnen hatte, gab der Bundesrat im
März 2020 bekannt, die Abstimmung aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns auf
September 2020 zu verschieben. 
Die Abstimmungsvorlage umfasste zwei Aspekte: einerseits die im Titel aufgeführte
Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs von CH 10'000 auf CHF 25'000, andererseits die
der Vorlage von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit hinzugefügte Erhöhung des
Kinderabzugs von CHF 6'500 auf CHF 10'000. Im Zentrum der Abstimmungskampagne
stand der zweite Aspekt, die Erhöhung des Kinderabzugs, wobei dieselbe Frage die
Diskussion dominierte, die schon im Rahmen der Parlamentsdebatte im Mittelpunkt
gestanden hatte: Wer profitiert von den Kinderabzügen? Zur Beantwortung dieser Frage
stützten sich beide Seiten auf die Daten der ESTV, welche Finanzminister Maurer in der
Parlamentsdebatte präsentiert hatte. 
Die Befürworterinnen und Befürworter stellten den Nutzen der Vorlage für den
Mittelstand in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. «Der Mittelstand profitiert», warb etwa
die CVP auf ihrer Internetseite. Stütze man sich auf die Definition des BFS für
«Mittelstand», erhalte der Mittelstand 49 Prozent der Ermässigungen, argumentierte
Marianne Binder-Keller gegenüber dem Sonntagsblick. Gegen diese Darstellung wehrten
sich die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage: Der (obere) Mittelstand profitiere zwar
auch, in erster Linie nütze die Vorlage aber vor allem den Gutverdienenden, kritisierten
sie: Je höher das Einkommen, desto grösser sei der Spareffekt. 70 Prozent der
Gesamtentlastung kämen so den 15 Prozent der Familien mit den höchsten Löhnen zu,
während 45 Prozent der Familien keine Entlastung erfahren würden, da sie keine
Bundessteuern bezahlten. Gar als «Klientelpolitik» bezeichnete etwa das liberale
Komitee, vor allem bestehend aus Mitgliedern der GLP, die Vorlage. Noch einseitiger sei
die Verteilung schliesslich, wenn nicht nur die Familien, sondern alle Haushalte, also
auch die Alleinstehenden und die kinderlosen Paare, die ja ebenfalls von den
Steuerausfällen betroffen wären, berücksichtigt würden, betonte überdies Jacqueline
Badran (sp, ZH). Berücksichtige man diese ebenfalls, profitierten lediglich sechs Prozent
aller Haushalte von 70 Prozent der Steuerausfälle. Man lasse jedoch den Mittelstand im
Glauben, dass er von der Vorlage profitiere, indem in der Debatte sowie im
Abstimmungsbüchlein jeweils das steuerbare Einkommen aufgeführt werde. Dies sei
«total irreführend» (Badran gemäss Blick), da niemand die Höhe seines persönlichen
steuerbaren Einkommens kenne. Die ESTV begründete die Verwendung des steuerbaren
Einkommens jedoch damit, dass sich der tatsächliche Steuerbetrag beim
Bruttoeinkommen zwischen verschiedenen Personen stark unterscheiden könne.  
Obwohl die Befürworterinnen und Befürworter immer betonten, dass die Mehrheit der
Familien profitiere, gab zum Beispiel Philipp Kutter (cvp, ZH), der die Erhöhung der
Kinderabzüge im Nationalrat eingebracht hatte, in einem Interview gegenüber der NZZ
unumwunden zu, dass die Vorlage auch eine Steuersenkung für Gutverdienende
beinhalte: Über den Steuertarif seien allgemeine Steuersenkung für Gutverdienende
«chancenlos», mehrheitsfähig sei einzig der «Weg über die Kinderabzüge».

Nicht nur der Mittelstand, sondern auch die Familien standen im Zentrum der Vorlage.
Diese müssten endlich unterstützt werden, betonte Philipp Kutter, was mithilfe der
aktuellen Vorlage möglich sei: 60 Prozent aller Familien könnten von einer Erhöhung
des Kinderabzugs profitieren. Dem entgegnete etwa die NZZ, dass die Familien in den
letzten Jahren stark entlastet worden seien (v.a. durch die Reduktion der Bundessteuer
für Haushalte mit Kindern), deutlich stärker zumindest als Kinderlose. Brigitte Häberli-
Koller (cvp, TG) befürwortete indes insbesondere, dass durch die aktuelle Vorlage alle
Familienmodelle unabhängig der Betreuungsform entlastet würden. Die Gesellschaft
habe als Ganzes ein Interesse daran, dass die Leute Kinder bekommen, ergänzte Kutter.
Familiäre Strukturen seien für die Gesellschaft wichtig, überdies sei man dadurch
weniger auf Zuwanderung angewiesen, die ja ebenfalls teilweise auf Ablehnung stosse.
Demgegenüber wurde in der NZZ die Frage diskutiert, ob Kinderabzüge überhaupt
gerechtfertigt seien. So könne man es als private Konsumentscheidung ansehen, Kinder
zu haben; in diesem Falle würden Kinderabzüge der Besteuerung nach wirtschaftlicher

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Leistungsfähigkeit widersprechen. Es gäbe aber einen politischen Konsens, dass das
Steuerrecht Kinderkosten berücksichtigen solle. Die Entscheidung, wie diese
Unterstützung erfolgen solle (durch degressiv wirkende Kinderabzüge, neutral wirkende
Abzüge vom Steuerbetrag oder durch progressiv wirkende Kinderzulagen zum
Erwerbseinkommen), sei dann eine weitere, umverteilungspolitische Entscheidung.

Ein weiteres Argument der Gegnerinnen und Gegner der Erhöhung des Kinderabzugs lag
in den daraus folgenden hohen Kosten: Die Vorlage verursache voraussichtlich fast
40mal höhere Kosten, als für die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs geplant worden
war, und übertreffe damit auch die Kosten der medial deutlich umstritteneren
Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs. Dadurch sei zukünftig weniger Geld für andere,
sinnvollere Projekte vorhanden, argumentierten sie. SP, Grüne und die Kritikerinnen
und Kritiker der Vorlage aus der FDP stellten dabei insbesondere die
Individualbesteuerung in den Mittelpunkt. Dieser sprachen sie eine deutlich grössere
Wirkung auf die Erwerbstätigkeit von Frauen zu als den Drittbetreuungsabzügen. Da sie
aber ebenfalls zu hohen Steuerausfällen führen würde, befürchteten sie, dass die
Abschaffung der Heiratsstrafe bei Annahme der aktuellen Vorlage auf die lange Bank
geschoben würde, weil kein Geld mehr vorhanden wäre. Verstärkt wurde dieses
Argument durch die hohen Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie: Hatte der
Bundesrat während der Budgetdebatte fürs Jahr 2020 noch mit einem Überschuss von
CHF 344 Mio. gerechnet, wurde jetzt ein Defizit über CHF 20 Mrd. erwartet. Die Medien
vermuteten von diesem Defizit nicht nur Auswirkungen auf die Vorlage zum
Drittbetreuungs- und zum Kinderabzug, sondern auch auf die gleichzeitig
stattfindenden Abstimmungen zu den Kampfflugzeugen und über den
Vaterschaftsurlaub. «Angesichts enormer Zusatzlasten kann sich unsere Gesellschaft
erst recht keine Steuergeschenke mehr leisten, die nichts bringen», argumentierte
etwa GLP-Nationalrat Thomas Brunner (glp, SG). Das sahen die Befürwortenden anders,
Philipp Kutter etwa betonte: «Das wird den Bund nicht umbringen». 

Schliesslich waren sich Befürwortende und Gegnerschaft nicht einig, inwiefern das
ursprüngliche Ziel der Vorlage, die Förderung der Beschäftigung hochgebildeter
Personen, insbesondere von Frauen, durch die Ergänzung der Kinderabzüge gefördert
wird. Raphaela Birrer argumentierte im Tages-Anzeiger, dass die Erhöhung der
Kinderabzüge die Anreize zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit verstärke. In einer Studie
zur Wirkung der beiden Abzüge (Kinderabzug und Drittbetreuungsabzug) auf die
Erwerbstätigkeit bestätigte Avenir Suisse diesen Effekt nur bedingt: Zwar senkten beide
Abzüge den Grenzsteuersatz (also die Besteuerung von zusätzlichem Einkommen) und
förderten damit die Erwerbstätigkeit, jedoch sei der entsprechende Effekt des
Kinderabzugs gering. Zudem senke er auch den Grenzsteuersatz von
Einverdienerhaushalten, wodurch die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht gesteigert
werde. Von der Erhöhung des Betreuungskostenabzugs sei hingegen ein deutlich
stärkerer Effekt auf die Erwerbstätigkeit zu erwarten, damit könne der Anreiz des
aktuellen Steuersystems für Zweitverdienende, nicht oder nur wenig zu arbeiten,
gemildert werden. Die GLP stellte entsprechend insbesondere diesen Aspekt in den
Mittelpunkt und sprach von einer Mogelpackung, weil die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch die Erhöhung des Kinderabzugs nicht verbessert werde. Nationalrätin
Christa Markwalder (fdp, BE), die sich ebenfalls im liberalen Komitee engagierte, reichte
im Juni 2020 eine parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.455) ein, mit der sie das
Originalanliegen der Vorlage, also den Drittbetreuungsabzug, erneut aufnahm. Damit
sollte dieser bei einer Ablehnung der Vorlage möglichst schnell verwirklicht werden
können.
Die Frage, ob die Vorlage Anreize zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit beinhalte oder
nicht, hatte aber noch eine zweite Komponente. So störte sich die Weltwoche
überhaupt daran, dass das Steuerrecht «für alle möglichen Zwecke instrumentalisiert»
werde. Es sei nicht dafür da, «bestimmte Lebensmodelle zu fördern», argumentierte
Katharina Fontana. Zudem sei es unmöglich, Steuergerechtigkeit herzustellen, zumal
sich niemand jemals gerecht besteuert fühle. 

Bezüglich der Komitees gibt es weniger zu sagen. Auf der Befürworterseite der Vorlage
standen insbesondere die CVP und die SVP. Ja-Parolen gaben auch die BDP, EVP und
die FDP.Liberalen aus, unterstützt wurden sie vom Gewerbeverband. Die Medien
interessierten sich indes insbesondere für die Position der Freisinnigen, zumal sie die
Vorlage im Parlament anfangs bekämpft, ihr mit ihrem Meinungswandel dann aber zum
Durchbruch verholfen hatten. Nun wolle sich die Partei nicht an der Kampagne
beteiligen, so die WOZ, zumal sie intern gespalten war: Einzelne Personen, darunter
Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) und Nationalrätin Christa Markwalder, sprachen sich
gegen die Vorlage aus und beteiligten sich gar am liberalen Nein-Komitee. Dieses setzte
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sich insbesondere aus Mitgliedern der GLP zusammen und kämpfte vor allem dagegen,
dass die «Mogelpackung» viel koste, aber keine oder gar negative Auswirkungen hätte.
Damit würden «keine Anreize für arbeitstätige Elternteile geschaffen», betonte Kathrin
Bertschy (glp, BE). Auf linker Seite kämpften vor allem die SP und die Grünen, welche
die Unterschriften für das Referendum gesammelt hatten, für ein Nein. Unterstützt
wurden sie von den Gewerkschaften, aber auch Avenir Suisse sprach sich gegen die
Kinderabzüge aus. Stimmfreigabe erteilten hingegen unter anderem die FDP Frauen. Sie
befürworteten zwar den Drittbetreuungsabzug, störten sich aber an den hohen Kosten
des Kinderabzugs, durch den das wichtigere Projekt der Individualbesteuerung weiter
hinausgeschoben werde. Auch der Arbeitgeberverband entschied sich für
Stimmfreigabe, nachdem er das Projekt im Parlament noch bekämpft hatte, da es
«kaum zu einer stärkeren Arbeitstätigkeit der Eltern beitrage», wie der Blick berichtete.
Dasselbe geschah mit Economiesuisse, der das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vorlage
anfangs zu wenig ausgewogen gewesen sei. Der Sonntags-Blick vermutete, dass sich die
Verbände nicht zu einer Nein-Parole hätten durchringen können, da das Referendum
«aus dem falschen politischen Lager» stammte. Interessant war für die Medien
schliesslich auch die Position des Bundesrates, insbesondere von Finanzminister
Maurer. Dieser hatte die Vorlage im Parlament mit deutlichen Worten bekämpft, vertrat
nun aber – wie im Gesetz für politische Rechte geregelt – die Position des Parlaments.
Ersteres hatte er so gut getan, dass sich auch die NZZ nicht sicher war, ob er denn nun
die Vorlage persönlich befürworte, wie seine Partei, oder sie ablehne. 

Der Abstimmungskampf zur Vorlage verlief ungemein schwach. So stand sie deutlich im
Schatten der Corona-Pandemie sowie der anderen vier Vorlagen. Sie wurde gemäss
Analysen vom Fög und von Année Politique Suisse einerseits nur sehr schwach in
Zeitungsinseraten beworben und andererseits auch in den Medien vergleichsweise
selten thematisiert. Die briefliche Stimmabgabe deutete anfänglich auf mässiges
Interesse am Super-Sonntag hin, wie der Abstimmungstag mit fünf Vorlagen in den
Medien genannt wurde. Die SP schaltete sieben kurze Animationsfilme und gab ein
Comic-Heftchen zu den Filmen aus, um zu verhindern, dass die Vorlage untergeht. Die
ersten Vorumfragen Mitte August 2020 zeigten dann auch, dass die Meinungsbildung
zur Vorlage noch nicht weit fortgeschritten war. Auf diese Tatsache wurde in den
entsprechenden Berichten das Zwischenergebnis, wonach die Sympathisierenden von
SP und Grünen die Vorlage mehrheitlich befürworteten, zurückgeführt.
Besserverdienende gaben zu diesem Zeitpunkt an, der Vorlage eher zuzustimmen.
Christian Levrat (sp, FR) hoffte, diese Personen durch die Kampagne noch umstimmen
zu können. Die erste Tamedia-Umfrage ergab insgesamt eine Zustimmung («dafür»
oder «eher dafür») von 55 Prozent und eine Ablehnung von 37 Prozent, während die
SRG-Vorumfrage mit 51 Prozent zu 43 Prozent zu ähnlichen Ergebnissen kam. Diese
Zahlen kehrten sich bis zum Termin der letzten Welle Mitte September um: Die
Tamedia-Umfrage ergab eine Zustimmung von 46 Prozent und eine Ablehnung von 51
Prozent, die SRG-Umfrage eine von 43 Prozent zu 52 Prozent. Bei den
Sympathisierenden von SP und Grünen war die Zustimmung vom ersten zum zweiten
Termin gemäss SRG-Umfragen um 19 respektive 14 Prozentpunkte gesunken, bei den
Sympathisierenden der GLP ebenfalls um 12 Prozentpunkte. Bei den übrigen Parteien
nahm sie ebenfalls leicht ab. 

Das Resultat der Abstimmung zur Änderung der direkten Bundessteuer über die
steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten war schliesslich
deutlicher, als die Vorumfragen und die Ausgangslage viele Kommentatorinnen und
Kommentatoren hatten vermuten lassen: Mit 63.2 Prozent Nein-Stimmen lehnte das
Stimmvolk die Vorlage mit einer vergleichsweise hohen Stimmbeteiligung von 59.2
Prozent deutlich ab. Dieses Nein lasse jedoch einigen Interpretationsspielraum,
betonten die Medien. So gab es zwischen den Kantonen doch beträchtliche
Unterschiede: Am kritischsten zeigte sich die Stimmbevölkerung im Kanton Appenzell-
Ausserrhoden (28.1%), gefolgt von denjenigen in Appenzell-Innerrhoden (29.3%) und
Bern (29.5%), am höchsten lag die Zustimmung im Tessin (52.0%) und in Genf (50.1%),
beide Kantonsbevölkerungen hätten die Vorlage angenommen. Allgemein wurde gemäss
BFS ersichtlich, dass die italienischsprachige (52.0%) und die französischsprachige
Schweiz (48.5%) der Vorlage deutlich mehr abgewinnen konnten als die
Deutschschweiz. Kaum Unterschiede waren zwischen Stadt und Land erkennbar: Die
ländlichen Regionen (35.3%) lehnten die Vorlage ähnlich stark ab wie die Kernstädte
(35.8%). Das Resultat könne nicht mit dem Links-Rechts-Schema erklärt werden,
betonte die NZZ. Stattdessen seien vor allem die persönliche Einstellung zur
Familienpolitik und zur Rolle des Staates relevant gewesen. Die externe
Kinderbetreuung würde in der Romandie stärker akzeptiert und durch den Staat stärker
unterstützt als in der Deutschschweiz, betonte denn auch CVP-Ständerätin Marianne
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Maret (cvp, VS) gegenüber der NZZ. Entsprechend habe in der Westschweiz vor allem
der Drittbetreuungsabzug im Mittelpunkt gestanden, während in der Deutschschweiz
hauptsächlich über den Kinderabzug diskutiert worden sei, stellte SP-Nationalrätin
Franziska Roth (sp, SO) fest. Eine zu späte Kampagne in der Romandie machte
schliesslich SP-Nationalrat Roger Nordmann für den hohen Anteil Ja-Stimmen in der
französischsprachigen Schweiz verantwortlich. Christian Levrat erachtete das Ergebnis
insgesamt als Absage des Volkes an die bürgerliche Steuerpolitik und als Ausblick auf
andere bürgerliche Projekte zur Abschaffung der Stempelabgabe, der Industriezölle,
des Eigenmietwerts oder der Heiratsstrafe. Stattdessen müssten nun Familien mit
tiefen und mittleren Einkommen entlastet werden, insbesondere durch die Senkung der
Krankenkassenprämien und die kostenlose Bereitstellung von Kita-Plätzen. Philipp
Kutter wollte die Entlastung von Familien weiterverfolgen und plante anstelle des
Kinderabzugs einen Abzug vom Steuerbetrag. Dass neben der Erhöhung des
Kinderabzugs auch die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs gescheitert war, erachtete
Christa Markwalder nicht als entmutigend und setzte auf ihre eingereichte
parlamentarische Initiative. Anders als bei der ersten Behandlung des Themas im
Nationalrat, als sich die SP- und die Grüne-Fraktion gegen Eintreten ausgesprochen
hatten, kündigte Christian Levrat an, die parlamentarische Initiative zu unterstützen.
Dies sei aber nur ein erster Schritt, zusätzlich brauche es auch Lösungen, die sich für
die Mehrheit der Bevölkerung auszahlten.

Abstimmung vom 27. September 2020

Beteiligung: 59.2%
Ja: 1'164'415 (36.8%)
Nein: 2'003'179 (63.2%)

Parolen:
- Ja: BDP (1*), CVP, EVP (1*), FDP (1*), SVP; SGV
- Nein: EDU, GLP (1*), GPS, PdA, SD, SP; SGB, SSV, Travail.Suisse, VPOD
- Stimmfreigabe: Economiesuisse, SAV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 13

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An ihrem Parteitag in Biel beschlossen die Sozialdemokraten die Ja-Parole zur
Fristenregelung und die Nein-Parole zur Volksinitiative "für Mutter und Kind". Mit
108:95 Stimmen wiesen sie ein Diskussionspapier zur Wirtschaft, an dem die Berner
Nationalräte Rudolf Strahm und Simonetta Sommaruga mitgearbeitet hatten, zurück.
Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) beurteilte das Papier als zu vage; sie
vermisste klare Stellungnahmen zur Deregulierung, Aussenwirtschaftspolitik und
Umverteilung. Vertreter der Romandie und der Gewerkschaften hingegen taxierten das
Papier als zu wirtschaftsliberal. Einstimmig forderten die Delegierten ferner den
Bundesrat in einer Nahost-Resolution auf, sofort alle Rüstungsgeschäfte mit Israel zu
suspendieren. 14

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 08.04.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Oktober stellte die SP eine erste Fassung ihres erneuerten Wirtschaftskonzepts vor,
das eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der Nationalräte SusanneLeutenegger
Oberholzer (BL) und Jean-Noël Rey (VS) formuliert hatte. Oberstes Ziel bilde die
Vollbeschäftigung. Dazu müsse die Schweiz zur wirtschaftlichen Spitze aufrücken, was
nur mit mehr Bildung und Ökologie, Nachfragesteigerung dank stärkerer Kaufkraft für
kleine und mittlere Einkommen und eine EU-kompatible Wirtschaftspolitik zu erreichen
sei. Gemäss Rey sei es Zeit, um mit grundlegenden Reformen den Kapitalismus auf
seinen Platz zu verweisen; Marktwirtschaft sei nötig, nicht aber eine Marktgesellschaft,
in der alles dem Wettbewerbsprinzip untergeordnet sei. 15

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 19.10.2005
MAGDALENA BERNATH
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Die Delegiertenversammlung in Delsberg (JU) im Juni setzte sich mit dem „Neuen
Wirtschaftskonzept der SP Schweiz“ auseinander. Es handelt sich dabei um eine
Revision des Konzepts von 1994; diese ist von einem pragmatischeren Ansatz gegenüber
der kapitalistischen Wirtschaft und der Globalisierung geprägt. Die darin formulierten
Wertvorstellungen und grundlegenden Ziele bleiben aber Verteilungsgerechtigkeit,
Gleichheit der Geschlechter, Demokratie und Berücksichtigung der Interessen der
Arbeitnehmer. Diese Ziele sollen jedoch stärker im Rahmen der bestehenden
Wirtschaftsordnung erreicht werden und nicht wie im alten Konzept vorgesehen, mit
einem neuen System von durch die Arbeitnehmer selbst verwalteten Betrieben. Es geht
gemäss dem neuen Konzept auch nicht darum, den Prozess der Globalisierung
aufzuhalten, die als unaufhaltsame Entwicklung anerkannt wird, sondern um eine
möglichst soziale und umweltverträgliche Gestaltung desselben. Nationalrätin Susanne
Leutenegger Oberholzer (BL), die für das Konzept warb, unterstrich daneben die
Bedeutung eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen. Bereits rund 250
Änderungsvorschläge, darunter ein Rückweisungsantrag der Freiburger Sektion,
machten deutlich, dass das Konzept einige problematische Aspekte für die Delegierten
enthielt. Den Freiburgern fehlte vor allem die Kohärenz. Wie andere Westschweizer
Delegierte und die Schweizerischen Jungsozialisten (Juso) kritisierten sie insbesondere
die Annäherung der SP an liberale Positionen, wie sie sich in der Befürwortung des
Wettbewerbs in den Gütermärkten (z.B. durch die Übernahme des Cassis-de-Dijon-
Prinzips) ausdrückten. Auf Antrag der Juso wurde die grundsätzliche Kritik am
Kapitalismus, wie sie auch im bisherigen Parteiprogramm verankert ist, nachträglich in
das Wirtschaftskonzept aufgenommen. Auch mit ihrer Forderung nach einer stärkeren
Preisregulierung konnten sich die Juso beinahe durchsetzen. Schliesslich wurde das
modifizierte Konzept mit grosser Mehrheit verabschiedet. 16
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Zu einer fraktionsinternen Auseinandersetzung kam es bei der Wahl des
Kommissionspräsidiums für die WAK, die einflussreiche Kommission für Wirtschaft und
Abgaben, auf das die SP turnusgemäss Anspruch hat. Die Fraktionsleitung schlug Prisca
Birrer-Heimo (LU) vor, doch Susanne Leutenegger Oberholzer (BL), selber seit Jahren
führende Wirtschaftspolitikerin in der SP und seit zwei Jahren Vizepräsidentin der WAK,
stellte ebenfalls Ansprüche auf das Amt. Bei der Kampfwahl setzte sich Leutenegger
Oberholzer schliesslich durch. 17
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Dass die SP die einzige Partei bleibt, die einen EU-Beitritt fordert, zeigte sich auch im
Umstand, dass sie in der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs) das neue
Präsidium stellt. Nach dem Rücktritt von Christa Markwalder (fdp, BE) war keine
bürgerliche Vertreterin der im Nachgang der EWR-Abstimmung gegründeten
europafreundlichen Organisation mehr im Vorstand. Mit Martin Naef (ZH, sp) und
François Cherix (VD, sp) standen der Bewegung, die seit dem Ja zur
Masseneinwanderungsinitiative wieder an Mitgliedern gewonnen hatte, zwei SP-
Politiker vor – flankiert von Aline Trede (gp, BE), Sabrina Hofer und Sebastian von
Graffenried. 18
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